
ntmTHetl/der
verrichten ; Die andern aber / so mit vilen Weingarten be¬
gabt seyn / vnd eine grosse Fechsung haben / sich keinerPer¬
sohn auß der Statt / sondern allein der frcmbdcn Leser bedie¬
nen / destwegen in ihren Weingarten Hütten auffrichten/dar¬
innen sie zu Nachts-Zeit ligen können / darvon aber kein ei-

Fr-mbr>- mgen in die Statt herein kommen lassen ; Zngkeichem sollen
Nmderdie Fuhrleuth / so den Maisch / Most / oder auch Getraid/
Statt nichtHetv / Stroh / Holtz / vnd andere Notturfften herein füh-
n°ch "uff ren / die Roß in derStaü indieStäll nicht cinstellen / vil-

weniger auff der Gassen füttern / sondern gcstrackö alsbald ei¬
ner die Fuhr abgeladenhat / widerumb auß der Statt fahren/
vnd sich hierinnen nicht saumen.

Tröst-ti, Dreyzehenden/damit auch die Tröstern/deren zeitliche Auß-
Sta« M führung hieoben schon anbefohlen worden / vmb so vil weniger
führen in der Statt ligend verbleiben / sondern alsbald hinauß geführt

werden / haben die vonWienn zuInfcLkionL-Zeitm schärpffer
als fonsten/darob zuhalten.

KeineTau- Vierzehenden / sollen zu InfeÄiong -Zeiten / keine Tauben/
Schwein noch Schwein / ob auch sonsten jemand dieselbe zuhalten beftigt
inhalten . jygye / m der Stak geduldet.
Die Heim- Und dann Fünffzchenden / die Heimblichkeiten in denen
N,chk

!u7t- Häusern gar nicht eröffnet / es wäre dann daß solches zuver---
sff-en . Hütung grossen Schadens vnd Nachtheils nicht vmbgangen

werden möchte / in welchem fall auch die Heimbligkeiten nicht
völlig / sondern allein was die höchste unvermcydentlicheNot-
turfft erfordert/gcraumbt / vnd das übrige auffeine gewöhnliche

. vnd gesundeZeit verschoben werden.

Mnn durch die Gnad vnd BarmherkigkeiL
t Gottes dieInfcÄionm einem oder andermHauß/
l oder ins gemein nachlasset/ also daß jnnerViertzig
1 Tägen keineinstcirrePersohnen weiters einkom-

Zicker/ vnd
säuberung
derftlbm.men / so solle auff deß Bürgermeisters Verwilligung alsdann



das Hauß oder Zimmereröffnet / ehe aber die Leuth dareinge¬
lassen / solche vorherodurch gewissePersohnen / welche die von
Wiennabsonderlich zuverordnen haben/wol gesäubert/geraucht
vnd geweißnet werden.

Und damitdisesalles / wieesdieNotturffterfordert/flcis-
sig beschehe/ ist in der Statt der jenige Acht / so dem
LanirLcis ^äjunzirc , vnd auch die Beschau verrichtet / in denen
Vorstäüenabcr / vnd bey St . Ulrich/Neüstifft/vnd Neübau/
die andere Acht/vnd Beschauer zur Obsicht zugebrauchen.
: Nach diser bcschehenen Säuber : vnd Außrauchung / soll NachSäu-
man die Fenster Zwaintzig oder Dreyssig Tag / sonderlichen zfA U
Tagszeit offen hasten / ferner darinnen von Aichen/Dannen/
Buechen/Fehren/Felbern/Weinreben/ oderKronenbethstauden- r°g
Holtz / Feür anzünden/ auch etliche Schaff ftisches Wasser in NU »-
die Zimmer setzen/ nachmalssolches in ein fließendesWasser wi- -»->>«'
der außgiessen.

Zum fall aber die inteÄion von neüem darein greiffen Wan,, in.
wurde / ist dasselbe zum andertenmal / vnd so offt die inLäKon
anhebt/ auff vorhergehende im andernTheil ermelteVorsehung A S,
widrrumbzuspörren / solche auch länger als sonsten gewöhnlich M, /nb^
vcrspörrter zuhalten / vnd hernachrrbey Eröffnung vnd Auß- Em «?

'"

säuberung kein altes Holtzwerck darinnen zulassen / sondern al¬
les herauß Meistenvnd zuvertilgen.

Wann auch die Leuth etwo in Zweiffel stunden / ob die Mehr-,»
Säuber : vnd Außrauchung der Häuser/ Zimmer / vnd Woh - rung

'L
nungen zuBegnügen fürübergangen / vnd mehrcrs versichert
ftyn wolten / solle man Erstlich ein hellbrennendes Feür mit sich
in die Zimmer tragen / hernacher alsobald mit nach vnd nach
darauff gegossenen Essig / oder därein geworffenen wenigen
Schießpulver / klein geschnittenen Bockshorn / Meisterwurtz/
Lorbeer / Salitter / Schwefel / Aggstein/ Lroncnbeth-Holtz
oder Beer/oderdemin der Apotecken darzu pr-epLnttenRauch --
werck / einen starckcn Rauchen machen / die Zimmer ein Vier¬
telstund verspörterhalten / darnach widcrumbenalleThüren/
Kästen / Truhm/Unter : pnnd Oberstellen / Fenster / Tisch/

/ 2 2 Stül/



Die klobi-
lia. so der
Iliiicirte ge¬
braucht/ in
das Lazaret
zuführen.

so
VVNlnücir-
ten Nitbe¬
rührt / zu-
sällbern.

Stül / Bänck/ vnd alles anders Hotzwerckvnd Fahrnuß/mit
gar scharpffer Laugen / worinnen wolricchendePest-Wurtzlen/
vnd Kräuter gesotten / oder mit Essig / gesäuerten Wasseran-
feuchtcn/vnd abwaschen/in dem Zimmer Kalch ablöschen/den-
selben aber hernach vertilgen / vnd das Gemaurwerck mit ei¬
nem andern frischen Kalch wol überfahren vnnd außwcissen /
hernacher abermals die Zimmer wol außrauchen / vnd als¬
dann den Lufft von Mitternacht / oder Auffgang der Son¬
nen ctlich Tag durchgehen lassen ; Es seynd auch die Muff¬
ten in den Zimmern wol mit Essig außzuftischen / hernacher
zuverwcrffen/vnd zuvermachen / dergleichen Mittel man sich
sonderlich in denenWirthöhäusernvnd andern Orthcn / wo vit
ftembdc Leuth ein : vnd außgehen / daß man nicht versichertist/
ob nicht vnter denenselben ein oder mehr Persohnen sich eine zeit¬
lang ( wann es auch nur ein Viertelftund wäre ) auffgehalken/
vnd das Pestgifft hinter jhnen gelaffen haben möchten / unver-
längt zugcbrauchen hat.

Die in denenmkcirtenHäusern vnd Zimmern sich be¬
findendeMobilien betreffend / ist vnter denensclbigen folgen¬
derunterschied zumachen ; Und zwar die Erste / als die ge¬
fährlichste / nemblichen die jenigm Klaider / Beth : Lange-
wand / vnd andere Sachen / so deß Giffts fähig seynd / vnd der
Inücirte in seiner Kranckheitgebraucht/ oder berührt hat / sol¬
len obvermelter Massen / sambt denen Krancken oder Ver¬
storbenen auff den darzu bestellten Wagen geladen / vnd in
das Lazareth gebracht / das geringste auch darvonbeyhoher
Straff nicht verhalten / sondern alles vnwaigerlichaußgcfolgt
werden.

. Die änderte / Mobilien > welche zwar in denenZimmern/
wo der bereitInücirre gelegen/sich befinden/aber von demsel¬
ben nicht gebraucht/noch berührt worden / als da seynd Tap-
pezereym / Spallier / Bilder / vnd was in Kästenvnd Trüchen
gelegen / weilen sie auch nicht ohne Gefahr seynd / mag zwar ein
jeder behalten / doch daß er dieselbige mit gehörigm Mitteln/



snftctwris-OchnulG
grnschafft / durch die in dergleichen Sachen verständige säubern
vnd versichern lasse. .

Die Dritte Arth der klobilien aber / von welchen nur
ein Zweiffel oderVermuthung ist / daß sie in in6cirtenHäu- MM
fern gewesen / oder von dergleichenLeuchen gebraucht oder be- v°» '°«A
rührt worden seyn / sonderlich in denen Wirthshäusern/vnd de- zustyn/i«-
ren Orthen / wo villerley Leuth ein : vnd außgehen / vnter wel-
chenman nicht versichert ist / daß nicht etwo intlorce Versöh¬
nen darunter gewesen seyn möchten / können in denen Häusern
ßlbsten gereinigt/vnd gesäubert werden / vnd zwar auff nach¬
folgende Miß : Daß man allerley Leingewand/ auff dieVier
vnd Zwaintzig Stund / in eine scharpffe Laugen/oder wol ge-
saltzen / oder mit Essig eingcsäuerten Wassereinwaiche / hernach
wie manS ins gemein pflegt / außwasche / in freyen Lufft trü-
ckene / alsdann über ein starcke Glut / warinn von obgemelttn
Rauchwerckzuwerffen/ halte/vnd wol rauche / anders Ge¬
wand aber von Tuch/Leder/Zeüg/oder Seiden / solle gleich-
fals gewaschen / oder da es ohne Bewerbung nicht beschchen
kan / wenigift mit ringer Laug / ein wenig gesaltzen : oder mit
Essig angefrischten Wasser eingefeuchtet / am freyen von Mit¬
ternacht oder Auffgang der Sonnen gehenten Lufft gctrücknct/
vndhernacherwolgerauchet/ die FedewethervndMadcratzen
aber eröffnet/die Federn vnd Woll herauß genomen/die Mollge-

aerauchetwerden ; Zu noch mehrerer Versicherungaber/könnm
solche Ziechen/ oder Uberziech / vorhero Zwey Tag in einemflics-

Betreffent die Reinigungder Bücher/ Pappier/Brieffvnd
dergleichen / solle man dieselbe / nach dem stevorhero wol auffge- vnd Bn-ff

mcnwerden/cinen ^ , — ^ _ , , ,
einen : oder andern Lssig dünsten / über Schwefel oder andern

muß bist Dünst/vndRauchung an einem kalten Ott befchehen.



Mitten diejenigeMobilien, welche von denen Inkcirten gebraucht/oder
^köbilien ^ ^ . . ..
SS . zu Mnigen / sondern dasLazaret erfolgen

lassen : .
^ . Deswegen dann nicht allein in warenter cE 2A>on , son-

-jgm7L dem auch wann solche auch widerumbennachlaffet / ein eigner
»Kumb Wagen herumb gehen wird / damit die jenige / welche dergler-
inücirte
Sache ins
Lazaret zu¬
führen.

chm auß Ubersehen hintcrblibene Sachen/nicht gern ftlbsten biß

ten
Hierauff nun / gebieten Wir / daß ein jeder diser obstehew

-cs wegs vnterstehe : widrigen falls derselbe / als ein Veräch¬
ter UnsererKayscrl. vnd Lands-FürstlichmGebdtt/vnddem ge-

sten in die Gefahr deß Lebens zubringen/bcgehrt/ mitexcmpl
rischer vnnachläßlicherStraff an Leib vnd Gut / gestalten Su¬
chen nach/ belegt werden solle.

Und damit auch allerhand Unordnungen vmb sovilmch-
rers verhütet werden / haben Wir über die lnfeLKoris-Sachen

Lxccuüon machende vispolmones vnd Anstalten die manurcncionwnd

nmg ist
°" Lxecurion denen Ehrsamen Weisen Unfern besonders Lieben

Burger- Getreüm N . Bürgermeister vnd Rath diser Unserer Haupt :

R-chanÄ vnd keliöenr -StaüWimn ( jedoch mit Ober-lnlpeÄlOli Un-
f°hi-n . ŝ er N . Oe . Regierung ) dergestalt von Neüem gnädigist an¬

befohlen/vnd eingeraumbt / daß Sie diß Orths mit männi--

Häusern / vnter denen Jägern / im Hof : oder Soldaten -Quar-
tiren auff denenPastcyen/oder anderswo / wie auch in denen
ausser deß Burgfrids gelegenen Orthen / zu St . Ulrich / Neu-
stifft/vndNeübau/unvcrhindertschaffen/vnd ölspomren / die
Ungehorsame juschuldigm pancion vndoblervanxanhalten/

auch



auch sonsten alles vnd jedes / was dise InkeLkom-Ordnung
vermag/ thun vnd vornemmcn mögen/vnd sollen ; Wie Wir
dann allen andem InüanLcn , auch gar dem Hbristrn Hofmar-
schallcn -Ambt/ vnd Hof : Kriegs -Rath / ingleichcmden Obrig¬
keiten bey S . Ulrich/Neüstifft vnd Neubau dißfalls (doch in an¬
dere Weeg ihnen unprrjuc! icjrlich ) über die noch den An¬
derten OÄobr,8 deß 1649 . vnd dann den dreyssigsien VLto-
bris deßl655sten Zahrs pubIicirre karenten / nochmals wis-
sentvnd wolbedächtlich hiemit öervAirc haben wollen.

Marnach dann sieb ein jeder zurichten / vnd allen dem jeni-
qen / was über dise Ordnung die von Wienn cklponirn , ohne
eintzigcWaigerungzubequemen / auch sich aller Widersetzlichkeit
vnd Ungehorsambs zucnthaltcnhat / so lieb jhme ist / Unsere ho¬
he Ungnad/vnd obvermclte anbettoheteSttaff zuvermeydenrc.
Das mainenWir ernstlich / vnd beschicht hieran Unser gnädigi-
ster Willen . Geben in Unserer Sta « Wienn/ den Neundtm
f -muani , im Sechzchenhundert / Neun vnd Sibentzigisten/
UnsererReiche deß Römischen im Am vnd Zwaintzigisten/deß
Hungarischm im Vier vnd Zwaintzigisten / vnd deßBöhaim-
bischen im Drey vnd Zwaintzigisten Jahr.

LommiiNo Oomüü LleöL.
Im^eracoktsmLonülio.
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